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Willkommen bei Wüstenrot.
Schön, dass Sie da sind!






Aus der Aachener Bausparkasse AG wird die Wüstenrot Bausparkasse AG. Wir begrüßen Sie sehr herzlich bei Wüstenrot! 
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Ihre Vorteile bei Wüstenrot





	Sie profitieren von einem mehrfach ausgezeichneten Service
	Hohe Bauspar- und Baufinanzierungskompetenz
	Wüstenrot ist Erfinder des Bausparens
	Ein starker und verlässlicher Partner für Ihre Wohnwünsche
	Ihre Verträge und Ansprechpartner bleiben bestehen






















Sie haben Fragen?
Wir beantworten sie gerne.







Telefon-Hotline

+49 7141 16 75 64 14

Mo - Fr 8 - 19 Uhr




E-Mail-Kontaktformular

















Fragen und Antworten zur Verschmelzung von Aachener und Wüstenrot






Wie kann ich die Wüstenrot Bausparkasse AG erreichen?







Der Kundenservice ist jeweils Montag bis Freitag von 08:00-19:00 Uhr für Sie da. Bitte halten Sie bei Fragen zu Ihrem Vertrag Ihre Vertragsnummer bereit. 

Wüstenrot Bausparkasse AG
Postfach: 
71630 Ludwigsburg 
E-Mail-Adresse: herzlich-willkommen@wuestenrot.de
Telefon: +49 (7141) 16-756414
Telefax: +49 (7141) 16-814848
Homepage: www.wuestenrot.de








Was ändert sich für mich als Kunde durch die Verschmelzung?







Für Sie ändert sich nichts. Ihre Vertragsnummer(n) sowie die Konditionen zu Ihren Produkten bleiben unverändert. Gleiches gilt für den Status Ihrer Verträge oder mit der ehemaligen Aachener Bausparkasse getroffene Vereinbarungen. Ihre Bausparvertragsnummer bleibt unverändert bestehen. Dies gilt gleichermaßen für Riester-Verträge, die unverändert weiterlaufen.








Muss ich Überweisungen auf mein bestehendes Bausparkonto an ein anderes Konto richten?







Nein, Einzahlungen auf bestehende Verträge müssen nicht verändert werden und erfolgen weiterhin auf das Konto mit der Ihnen bekannten Bauspar-IBAN (BLZ 39020000). Sie finden Ihre Bauspar-IBAN entweder auf Ihrem letzten Jahreskontoauszug oder auf Ihrer Annahmeurkunde.








Ändert sich etwas bei den bestehenden Lastschrifteinzügen?







Nein, für Sie erfolgen die Einzüge unverändert. Sie werden ab dem 01.07.2020 lediglich eine veränderte Gläubiger-Identifikationsnummer (DE92ZZZ00000032166) auf Ihrem Einzug finden.








Gibt es Anpassungen von Gebühren?







Nein, es gelten weiterhin die bisherigen Gebühren.








Bleibt mein bei der ehemaligen Aachener Bausparkasse AG gestellter Freistellungsauftrag gültig?







Wenn Sie nur bei der ehemaligen Aachener Bausparkasse AG einen Freistellungsauftrag gestellt haben, gilt dieser weiterhin – auch für eventuelle Zinserträge bei der Wüstenrot Bausparkasse AG.

Wenn Sie sowohl bei der ehemaligen Aachener Bausparkasse AG als auch bei der Wüstenrot Bausparkasse AG Freistellungsaufträge gestellt haben, gelten diese weiterhin über die jeweilige Höhe. Dies setzt voraus, dass die für Sie geltenden Höchstbeträge eingehalten werden.








Kann ich der ehemaligen Aachener Bausparkasse AG einen neuen Freistellungsauftrag erteilen?







Nein, einen neuen Freistellungsauftrag erteilen Sie der Wüstenrot Bausparkasse AG. Der Freistellungsauftrag gilt für alle Zinserträge Ihrer Verträge. Diesen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder finden Sie unter wuestenrot.de/aachener im Formularbereich. Bitte reichen Sie das ausgefüllte Formular per Post, Fax oder E-Mail bei der Wüstenrot Bausparkasse AG ein.








Muss ich meinen Arbeitgeber über die Änderung informieren?







Nein, Sie müssen nichts unternehmen. Ihr Arbeitgeber kann die Überweisung der vermögenswirksamen Leistungen wie bisher weiterführen.








Werden meine vermögenswirksamen Leistungen weiter elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt?







Ja, Ihre vermögenswirksamen Leistungen werden weiterhin elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt.








Wenn ich bei beiden Bausparkassen Verträge hatte, bekomme ich dann mehrere WOP-Anträge?







Wenn Sie vor der Verschmelzung bei beiden Bausparkassen Verträge hatten, bekommen Sie mehrere Wohnungsbauprämien-Anträge. Bitte reichen Sie jedoch nur die Anträge mit den Verträgen ein, für die Sie eine Wohnungsbauprämie beantragen möchten.
















Sie möchten sich persönlich beraten lassen?




Ihr bisheriger Berater vor Ort ist weiterhin persönlich für Sie da. Die starken Partner der Aachener Bausparkasse sind jetzt Partner der Wüstenrot Bausparkasse.















Immer top informiert sein und Aktionsvorteile rund ums Haus sichern.

Der Wüstenrot Newsletter.



Jetzt anmelden




















#wohnenheisst
Wohnwünsche verwirklichen mit Wüstenrot.













Egal, welchen Wohnwunsch Sie sich erfüllen möchten, Wüstenrot unterstützt Sie dabei. Wüstenrot Wohnsparen und Wüstenrot Wohndarlehen sind so vielfältig wie Ihre Ziele.











Mit Bausparen zinsgünstig ins Eigenheim
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Mit einem Bausparvertrag sichern Sie sich die aktuell günstigen Darlehenszinsen, bauen Eigenkapital auf und profitieren von staatlichen Förderungen. Unter anderem sichern Sie sich damit alle Vorteile der Wohnungsbauprämie.



Jetzt beraten lassen


















Traumimmobilie mit Wüstenrot finanzieren
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Mit einer Baufinanzierung können Sie sich Ihr Eigentum kaufen oder bauen, Ihr jetziges Zuhause modernisieren oder Ihre Anschlussfinanzierung sichern.



Jetzt beraten lassen


















Unterstützung vom Staat.
Förderungen für Bausparer und Baufinanzierer.
















Wohnungsbauprämie

 Erhalten Sie vom Staat bis zu 70 Euro Wohnungsbauprämie im Jahr (Verheiratete/Verpartnerte bis zu 140 Euro) auf Ihren Bausparvertrag.















Arbeitnehmer-Sparzulage

Sichern Sie sich 9% Arbeitnehmer-Sparzulage mit Wüstenrot Wohnsparen: Der Staat zahlt jährlich bis zu 43 Euro für Ihren Bausparvertrag mit.




















Wohn-Riester

Mit der Riester-Förderung kommen Sie schneller ins Eigenheim. Profitieren Sie von Steuervorteilen, 175 Euro Grundzulage jährlich und bis zu 300 Euro Kinderzulage für jedes kindergeldberechtigte Kind.


















Sichern Sie sich die staatliche Förderung.

Wir prüfen gerne gemeinsam mit Ihnen welche Förderungen Sie erhalten können.





Jetzt beraten lassen





















 




 




Downloads + Formulare




Antrag zur Überweisung Ihrer vermögenswirksamen Leistungen

 







Begünstigung für den Todesfall

 










Freistellungsauftrag

 







Zahlungsauftrag

 










SEPA-Lastschriftmandat

 







Vollmacht

 










Informationen für Einleger zur Einlagensicherung

 







Informationen über die Bedingungen der Sicherung von Einlagen

 





















Weitere interessante Themen
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Energetisch sanieren

Profitieren Sie von zahlreichen Fördermöglichkeiten des Klimaschutzprogrammes und unseren Sonderkonditionen.



Mehr Informationen
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Chatten Sie mit uns











Chatten Sie mit uns

Unsere Chatzeiten:

Mo bis Do 9:00 Uhr - 19:00 Uhr

Fr 9:00 Uhr - 18:00 Uhr


Chat starten
Zurzeit ist kein freier Berater verfügbar.
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